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Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 geändert wird; 
Stellungnahme 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die landesgesetzliche Verpflichtung für die Einrichtung des 
Elektrizitätsbeirates ersatzlos gestrichen wird (Aufhebung des § 76 ). Da der Elektrizitätsbeirat in 
der Vergangenheit nur selten (in der vergangenen Legislaturperiode nur einmal) getagt hat, un 
terstützt die Wirtschaftskammer Tirol diesen Vorschlag. Allerdings wäre es im Hinblick auf die 
anstehenden energiepolitischen Herausforderungen (zB. Umsetzung der Klima-und Energiestrate 
gie des Bundes) sinnvoll, regelmäßige Dialogrunden mit Experten und Praktikern seitens der Lan 
desregierung zu organisieren. 

Bezüglich § 4 Abs. 84: Hier wird darauf verwiesen, dass bei Straßenbahnanlagen, welche der 
Straßenbahnverordnung 1999 unterliegen, aus sicherheitstechnischen Gründen eine Halbierung 
der Zählpunkte vorgesehen ist. Diese Möglichkeit zur Saldierung sollte nicht nur für Straßenbahn 
anlagen, sondern auch für Seilbahnanlagen gelten. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unseres Änderungsvorschlages. 

Freundliche Grüße 

WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL 

Hinweis: Ergeht auch in Kop an 
Landeshauptmann-Stellvertreter ÖR Josef Geisler 
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